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Liebe Leserin, lieber Leser

Die neueste Aus
gabe unseres «SKP 
Info», das nun be
reits zum dritten 
Mal erscheint, wid
met sich dem SKP 
Projekt «Sicheres 
Wohnen Schweiz» 

das zum Ziel hat, den Einbruchschutz in 
der Schweiz zu verbessern. Unter der 
Leitung unseres Mitarbeiters Markus 
Stauffer soll das Projekt vor allem die 
Qualität der Einbruchschutzberatung 
von Polizei und Sicherheitsbranche 
harmonisieren und die Vernetzung der 
Fachpersonen verbessern. 

Polizei und Sicherheitsfirmen  setzen 
sich bereits jetzt schon für den präven
tiven Einbruchschutz ein. Diese Sicher
heitsfirmen sind in der ganzen Schweiz 
tätig, informieren ihre Kundschaft über 
neuste Standards und Schutzmassnah
men und verbauen wirksame Schutz
vorrichtungen in Neubauten oder in Um
bauten. Eine engere Zusammenarbeit 
von Polizei und Sicherheitsfirmen, das 
Erarbeiten eines gemeinsamen Ver
ständnisses von Präventionsaufgaben 
und massnahmen sowie das Schaffen 
eines gemeinsamen Qualitätsverständ
nisses sind jedoch dringend notwendig, 
damit die Bevölkerung von einer ein
heitlichen, qualitativ hochstehenden 
 Sicherheitsberatung – unabhängig da
von, wer sie durchführt – profitieren 
kann. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre 
und grüssen Sie herzlich.

Martin Boess
Geschäftsleiter SKP

SichereS Wohnen

Das Projekt «SWS» will die Qualität der 
Einbruchschutz beratung von Polizei 
und Sicherheitsbranche harmonisie
ren und zu diesem Zweck die Ver
netzung der beteiligten Fachpersonen 
schweiz weit vorantreiben. 

neue europäische 
 Widerstandsklassen
Seit 2011 gelten in der Schweiz neue 
Normen für den Einbruchschutz. Die 
Widerstandsklassen WK 1 bis WK 6 

wurden durch die europäischen Klas
sen (resistance class) RC 1 bis RC 6 er
setzt und neue Bestimmungen kamen 
hinzu. Sie regeln unter anderem die 
Anforderungen, die Prüfverfahren und 
die Klassifizierungen zur Ermittlung 
der Widerstandsfähigkeit. Durch die 
Prüfverfahren wird gewährleistet, dass 
es in der Konstruktion von Fenstern 
und Türen (z.B. Rahmen, Beschlag, 
Verglasung bzw. Türblatt, Schloss und 
Beschlag) keine Schwachpunkte gibt. 

Mit der Umsetzung des Projektes «Sicheres 
 Wohnen Schweiz (SWS)» soll der individuelle Ein
bruchschutz in der Schweiz verbessert werden.

«Sicheres Wohnen Schweiz»

Einbruchprüfung an der Berner Fachhochschule BFH einer Innentüre nach der 
 europäischen Resistance Class 2 (RC 2).
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Unter die Norm fallen aber auch Vor
hangfassaden, Gitterelemente und Ab
schlüsse.

Drei Massnahmen zum 
Schutz vor einbrüchen
Es gibt objekt und schwachstellen 
bezo gene Schutzmassnahmen. Die 
Schutz   massnahmen beziehen sich also 
entweder auf die Objektart (z.B. Einfa
milien oder Mehrfamilienhaus, KMU 
Betrieb) oder auf die Schwachstellen 
(z.B. Türen, Fenster, Zugänge, Einsicht 
ins Objekt).

Ein umfassender Einbruchschutz be
steht aus drei Massnahmen:

1. Baulich-mechanische Massnahmen
Diese Massnahmen erschweren einen 
Einbruch. Sie setzen den Einbrechen
den einen erhöhten Widerstand entge
gen, der nur mit einem grösseren Zeit
aufwand überwunden werden kann. 
Dadurch erhöht sich die Möglichkeit, 
dass Einbrechende beobachtet und er
tappt werden. Mechanischer Schutz 
wird an Türen und Fenstern eingesetzt.

2. elektronische Massnahmen
Elektronische Massnahmen unterstüt
zen den mechanischen Schutz. Sie sind 
nur in Verbindung mit einem erhöhten 
mechanischen Schutz sinnvoll und zu 
diesen Massnahmen gehören vor allem 
Einbruchmelde und Videoanlagen.

3. organisatorische Massnahmen
Organisatorische Massnahmen sind all 
jene Massnahmen von Gebäudebenutze  
rin nen und nutzern, dank denen die 
Einbruchgefahr verringert wird. Dazu 
gehören unter anderem:
•	 die	Kontrolle,	ob	sämtliche	Türen	und	

Fenster geschlossen sind, bevor man 
das Haus verlässt
•	 das	Vortäuschen	von	Anwesenheit	

durch aktive Lichtquellen (Zeitschalt
uhren) und das auch bei momentan 
nicht bewohnten Objekten.

Eine effiziente Massnahme ist aber 
auch vor allem die Nachbarschaftshilfe. 

Bei (Ferien) Abwesenheiten können 
Nachbarn mit unregelmässigen Kon
trollbesuchen dafür sorgen, dass nicht 
erkennbar ist, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner abwesend sind. 

Wie häufig wird in der 
Schweiz eingebrochen?
Die Polizei verzeichnet jährlich zwi
schen 50 000 und 60 000 Einbrüche und 
Einbruchsversuche in Privathäusern, 
wohnungen und Gewerbebetrieben 
(Objekte). 50% der Einbrüche erfolgte 
durch die Türe, 32% durch das Fenster 
und 18% der Einbrüche erfolgte auf an
deren Wegen (gilt für Privathäuser und 
wohnungen, Quelle www.einbruch
schutz.ch). Jeden Tag finden zwischen 
136 und 164 Einbrüche oder Einbruch
versuche statt. Alle neun bis 10 Minuten 
ist aus statistischer Sicht also mit 
 einem Einbruch oder einem Einbruchs
versuch zu rechnen. 

einbrüche und einbruchsversuche 
2009–2014
Einbrüche werden in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) unter der Ru
brik «Diebstahl» erfasst. Im Schwei
zerischen Strafgesetzbuch (StGB) ist 
«Diebstahl» im Artikel 139 geregelt. 
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Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS), https://www.pxweb.bfs. 
admin.ch/https://www.pxweb.bfs.admin.ch/

Die Zahl der Einbrüche und Einbruchs
versuche ist im Jahr 2013 zwar um  
rund 4000 Fälle zurückgegangen, die 
Gesamtzahl beunruhigt aber sowohl 
Fachleute als auch Bürgerinnen und 
Bürger und das Sicherheitsgefühl in 
der Bevölkerung wird dadurch erheb
lich vermindert.

Im Artikel 139 des StGB werden auch 
die Einschleichdiebstähle geregelt. Ein
schleichdiebstähle sind Einbrüche ohne 
Gewaltanwendung am Objekt und finden 
meist durch offene Türen und Fenster 
statt. Einschleichdiebstähle werden in 
der PKS separat erfasst. 

einschleichdiebstähle 2009–2014
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admin.ch/https://www.pxweb.bfs.admin.ch/

  Einschleichdiebstähle

  versuchte Einschleichdiebstähle

Die Sonderauswertung der Einbruch
zahlen in private und öffentliche Ört
lichkeiten1 nach Tatmonat und stunde 
ergibt zudem ein eindeutiges Bild: in 
private Örtlichkeiten wird mittags und 
vorzugsweise abends zwischen 17 und 
20 Uhr und von Oktober bis Februar in 
der Dämmerung eingebrochen. 

Was kann gegen einbrüche 
unternommen werden?
Die Polizei und private Sicherheits
firmen setzen sich bereits jetzt für den 
präventiven Einbruchschutz ein. Diese 

1 Als private Örtlichkeit gelten ausschliesslich die «eigenen vier Wände», das heisst die für andere 
nicht zugänglichen Privaträume von Personen. Ein Raum gilt jedoch als öffentlich, wenn er grund
sätzlich für verschiedene Personen zugänglich ist (beispielsweise auch das Treppenhaus oder die 
gemeinsame Waschküche eines Mehrfamilienhauses). Quelle: BFS: http://www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/de/index/themen/19/03/02/dos/04.html

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/dos/04.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/dos/04.html
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/default.aspx?px_language=de
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/default.aspx?px_language=de
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liegen. Die RC 2 verlangt, das ein Ge
legenheitseinbrecher, der einfaches 
Werkzeug wie ein Schraubenzieher 
oder eine Zange benutzt, während drei 
Minuten daran gehindert werden muss, 
in das Objekt einzudringen. Leider wird 
der RC2Standard bei bestehenden Ob
jekten eher selten erreicht, aber auch 
bei Neubauten wird dieser Standard in 
den meisten Fällen nicht verbaut.

Massnahme 2: Verbesserung der 
 Beratungstätigkeit von Polizei und 
 Sicherheitsfirmen
Durch das Erarbeiten einer gemein
samen Informations, Beratungs und 
Kommunikationsstrategie, von einheit
lichen Standards und der Definition 
 einer gemeinsamen Vorgehensweise in 
den kommenden Jahren soll der Bevöl
kerung eine einheitliche Beratung bei 
Fragen des Einbruchsschutzes ange
boten werden, unabhängig davon, ob sie 
von der Polizei oder einer Sicherheits

SichereS Wohnen

Firmen sind in der ganzen Schweiz 
 tätig, informieren ihre Kundinnen und 
Kunden über neueste Standards und 
Schutzmassnahmen und verbauen wirk
same Schutzvorrichtungen in Neubauten 
und bei Umbauten von Objekten. Eine 
engere Zusammenarbeit von Sicher
heitsfirmen und Polizei, das Erarbeiten 
eines gemeinsamen Verständnisses 
von Präventionsaufgaben und mass
nahmen, die Konsolidierung des Vor
gehens und das Schaffen eines gemein
samen Qualitätsverständnisses wären 
jedoch dringend notwendig damit die 
Bevölkerung von einer einheitlichen, 
qualitativ hochstehenden Sicherheits
beratung, unabhängig davon wer sie 
durchführt, profitieren kann.

Beratung allein reicht oft 
nicht aus
Erfolgreicher Einbruchschutz besteht 
aus der Umsetzung der in der Beratung 
empfohlenen Verhaltenstipps durch die 

Polizei oder einer Sicherheitsfirma, der 
Umsetzung der baulichmechanischen 
Massnahmen in einer qualitativ mög
lichst hochstehenden Art und die Kon
trolle durch eine Sicherheitsfirma, die 
das Vertrauen der Polizei und der Kun
dinnen und Kunden geniesst. Dieses 
Vorgehen hat sich aber bis anhin in der 
Schweiz noch nicht etabliert. Alle hier 
genannten Massnahmen werden auch 
als «Integrale Sicherheit» bezeichnet. 

Um eine «Integrale Sicherheit» in 
der Schweiz zu etablieren braucht es 
Anstrengungen in drei Bereichen:

Massnahme 1: Verbesserung der 
 baulich-technischen einbruchhinder-
nisse durch verbindliche Vorgaben, 
 Zertifizierung und evaluation
Über 75% der Einbrüche finden über 
Türen und Fenster statt. Als Mindest
ziel des einheitlichen Einbruchsschut
zes in der Schweiz sollte nach Ansicht 
der Polizei bei der «resistance class 2» 

Einbruchprüfung an der Berner Fachhochschule BFH eines Fensters nach RC 2.
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firma durchgeführt wird. Zurzeit ist die 
Beratungstätigkeit qualitativ noch unter
schiedlich.

Massnahme 3: Verbesserung der 
 Zusammenarbeit von Polizei und 
 Sicherheitsfirmen
Die enge Zusammenarbeit soll sicher
stellen, dass das gegenseitige Ver
ständnis für einen wirksamen und 
 adäquaten Einbruchschutz gefördert 
wird und die Bevölkerung damit davon 
ausgehen kann, dass die Schutzziele 
an gemessen und nachhaltig erreicht 
 werden.

Qualitativ hochstehende Einbruch
schutzmassnahmen werden nur reali
siert, wenn Beratung und Umsetzung 
aufeinander abgestimmt sind und die 
Bevölkerung auf das Prinzip «Bera
tungUmsetzungQualität» vertrauen 
kann.

Die Ziele des Projekts
Die SKPLeitungskommission hat der 
Geschäftsstelle im Rahmen des Ge
samtsprojekts «Urbane Sicherheit» im 
Jahr 2013 den Auftrag erteilt, ein Kon
zept «Sicheres Wohnen Schweiz» zu 
erarbeiten. Folgende Ziele sollten mit 
dem Projekt erreicht werden:

Primäre Ziele
•	 Verbesserung	des	Einbruchschutzes	

in der Schweiz und damit eine 
 Ver ringerung der Einbruchsfälle
•	 Entlastung	der	polizeilichen	Sicher

heitsberaterinnen und berater dank 
verbesserter Zusammenarbeit mit 
Sicherheitsfirmen

Sekundäre Ziele
•	 gemeinsame	Definition	von	verbind

lichen Sicherheitsstandards für die 
«Integrale Sicherheit»
•	 Definition	einer	gemeinsamen	

Sprachregelung in der Beratungs
tätigkeit
•	 Verstärken	der	Zusammenarbeit	im	

Sicherheitsbereich
•	 Positive	Beeinflussung	des	Sicher

heitsgefühls in der Bevölkerung

Die Themen des Projekts
Die SKP möchte folgende Fragen beant
worten:
•	Wie	kann	der	Einbruchschutz	

 verbessert werden?
•	Wie	lauten	die	Sicherheitsstandards	

für eine «integrale Sicherheit»?
•	Welche	Inhalte	müssen	in	einer	

 Sicherheitsberatung angesprochen 
werden?
•	Wie	wird	die	Zusammenarbeit	

 zwischen polizeilichen Sicherheits
berater/innen und privaten Sicher
heitsfirmen vereinfacht?
•	Wie	lassen	sich	Tipps	zum	Einbruch

schutz an die Bevölkerung kommuni
zieren?

Aus diesen Fragen ergeben sich die fol
genden Themen, die bearbeitet werden 
müssen:
•	 Sicherheitsstandards	für	

 Wohnungen, Wohnhäuser und 
 Betriebsstätten (Diskussion der 
 aktuellen Sicherheitsstandards)
•	 Beratungsqualität	(Sicherheits

konzept, Erarbeitung einer «Unité  
de doctrine»)
•	 Umsetzungsqualität	(Standesregeln	

der unterschiedlichen Branchen)
•	 Vernetzung	(Zusammenarbeitsform)
•	 Kommunikation	(Kommunikations

massnahmen und Informations
politik)

SichereS Wohnen

Die Zielgruppen und Partner 
Für den Erfolg des Projekts ist aus
schlaggebend, frühzeitig partner schaft  
lich mit verschiedenen Anspruchs
gruppen in Kontakt zu treten. Die SKP 
suchte daher verstärkten Kontakt zu 
folgenden Dachorganisationen und Ins ti 
tutionen:
•	 Berner	Fachhochschule,	Labor	für	

Fenster, Türen und Fassaden
technik, www.ahb.bfh.ch 
•	 Hausverein	Schweiz,	 

www.hausverein.ch 
•	 Institut	für	Integrales	Risikomanage

ment (SWISSI), www.swissi.ch 
•	 Schweizerischer	Fachverband	

 Fenster und Fassadenbranche 
(FFF), www.fensterverband.ch 
•	 Schweizerischer	Hauseigentümer

verband (HEV), www.hevschweiz.ch 
•	 Schweizerischer	Ingenieur	und	

 Architektenverein (SIA), www.sia.ch 
•	 Schweizerische	Metallunion	(SMU),	

www.smu.ch 
•	 Schweizerischer	Verband	der	

 Immobilienwirtschaft (SVIT),  
www.svit.ch 
•	 Schweizerische	Vereinigung	unab

hängiger Sicherheitsingenieure und 
berater (SSI), www.ssischweiz.ch 
•	 Schweizerischer	Versicherungs

verband (SVV), www.svv.ch 
•	 Verband	Schweizerische	Türbranche	

(VST), www.tueren.ch 

Entscheider/innen

Projektteam

Projektleitung
Verantwortung:  
Martin Boess
Leitung:  
Markus Stauffer

KKJPD SKP-ProjektkommissionSKP-Leitungskommission

expertenkommission
Dachorganisationen 
 Sicherheitsbranche, 
 Versicherungen, Immobi
lienbranche, Polizei

Kommunikation und 
 Öffentlichkeitsarbeit

Vernetzung mit:  
Polizei, Dritte

Projektorganisation

http://www.ahb.bfh.ch
http://www.hausverein.ch
http://www.swissi.ch
https://fff.ch
http://www.hev-schweiz.ch
http://www.sia.ch
http://www.smu.ch
http://www.svit.ch
http://www.ssi-schweiz.ch
http://www.svv.ch
http://www.tueren.ch
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•	 Verband	Schweizerischer	Errichter	
von Sicherheitsanlagen (SES),  
www.sicherses.ch 
•	 Verband	Schweizerischer	Schreiner

meister und Möbelfabrikanten 
(VSSM), www.vssm.ch
•	 Vereinigung	Schweizerischer	

 Kriminalpolizeichefs (VSKC), 
 Vertretung durch die Kantonspolizei 
 Solothurn

Kontakte zu privaten Sicherheitsfirmen 
werden in einer späteren Phase in 
 Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Dachorganisationen aufgenommen. 

Was bis jetzt unternommen 
wurde
Seit 2014 ist eine Expertenkommis 
sion mit Vertreterinnen und Vertretern 
 verschiedener Dachorganisationen im 
 Sicherheitsbereich aktiv, um das Um
setzungskonzept «Sicheres Wohnen 
Schweiz» (SWS) zu erarbeiten. Es soll 
das Knowhow von Polizei und Privat
wirtschaft zusammenführen und ge

meinsame Wege in der Einbruchsprä
vention aufzeigen. 

Es wurde beschlossen, dass «Siche
res Wohnen Schweiz», vorerst als Pro
jekt, später als Verein, weitreichende 
Kompetenzen erhalten wird. SWS wird 
u.a. grundsätzlich festhalten, welche 
Einbruchschutznormen gelten und wie 
Produkte und Komponenten geprüft 
werden können. In diesem Rahmen 
wird auch festgelegt, ob Produkte und 
 Komponenten den Einbruchschutznor
men entsprechen. Spezielle Beachtung 
findet auch die Situation der kleinen 
Firmen im Sicherheitsbereich.

«Sicheres Wohnen Schweiz» baut 
ein Qualitätssicherungssystem auf, das 
die Qualitätsstandards der verschie
denen Dachverbände zusammenführt. 
Darauf basierend wird der Verein stich
probenweise Qualitätskontrollen bei 
den von ihren Mitgliedern ausgeführten 
Sicherheitseinbauten vornehmen. 

«Sicheres Wohnen Schweiz» legt 
fest, mit welchen Formularen bei  Neu 
und Umbauten die sicherheitsrele

vanten Produkte und Komponenten zu 
dokumentieren sind.

Zudem wird SWS sich um die Quali
fizierung von Mitarbeitenden der Sicher
heitsfirmen kümmern und spezielle 
Ausbildungskurse und Zertifizierungen 
anbieten.

Wie in Zukunft vorgegangen 
wird
Sobald die beschriebenen Arbeiten um
gesetzt sind, wird das Projekt in einen zu 
gründenden Verein überführt. Der Verein 
wird von den Dachverbänden im Sicher
heitsbereich, der KKJPD, der Polizei und 
der SKP mitgetragen. Das SKPProjekt 
«Sicheres Wohnen Schweiz» wird zu die
sem Zeitpunkt abgeschlossen. Der Verein 
wird die Geschäftsführung übernehmen 
und die Projektidee weiterentwickeln.

Die SKP informiert die Leserinnen 
und Leser weiterhin über den Stand der 
Arbeiten.

Informationen aus Grossbritannien und 
Deutschland: www.securedbydesign.com,  
www.keinbruch.de

Die Sicherheitsstandards – 
kurz erklärt

Die Berner Fachhochschule BFH in Biel 
ist schweizweit für diese Prüfungen zu
ständig. Tatsache ist, dass Einbrecher 
in der Regel mit einfachen Werkzeugen, 
wie Schraubenzieher, Stemmeisen oder 
Kuhfuss, Fenster und Türen aufhebeln. 
Oft lassen sie jedoch vom Objekt ab, 

wenn sie nicht schnellen Zugang in das 
Gebäude finden. Daher ist es sinnvoll,  
je nach Einsatzort und Sicherheits
anspruch, die richtigen Widerstands
klassen einzusetzen. Ziel muss zukünf
tig sein, in Neu und Umbauten bereits 
zu Beginn die Standardsicherheit RC 2 

einzusetzen. Die heute noch oft ver
wendete Grundsicherheit (RC 1) genügt 
dem Anspruch eines zeitgemässen ver
standenen Einbruchschutzes nicht mehr. 
Mehr Sicherheit ist übrigens durchaus 
bezahlbar. Gehen wir beispielsweise 
bei einem Einfamilienhaus von Anlage
kosten mit total CHF 700 000.– aus. 
Fenster und Türen sind darin mit CHF 
20 000.– eingerechnet  (Grundsicherheit). 
Um die Standard sicherheit (RC 2) zu 
erreichen wird mit einem Mehrpreis 
von 30 bis 40%, bei diesem Beispiel 
also mit ca. CHF 8000.– gerechnet.

Widerstandsklassen
Die Anforderungen an Fenster, Türen und 
Abschlüsse sind in der Norm SN EN 1627 
in sechs verschiedene Widerstands  klas
sen eingeteilt. Nachfolgend Auszüge 
aus der Begriffserklärung der Norm. 

Seit September 2011 werden Widerstandsklassen 
mit «RC» für «resistance class» bezeichnet.  
Mit definierten Prüfverfahren werden Gesamt
konstruktionen, z. B. Fenster und Türen, auf ihre 
Einbruchhemmung geprüft. 

SichereS Wohnen

http://www.sicher-ses.ch
http://www.vssm.ch
http://www.securedbydesign.com
http://www.k-einbruch.de
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Widerstandsklasse rc 
und Widerstandszeit  einer 
Gesamtkonstruktion  
(z.B. Tür oder fenster)

Zu erwartende einbruchsmethode
Anwendungsgebiete, 
 einsatzempfehlung

1 Der Einbrecher versucht, Zutritt   
mithilfe einfacher kleiner Werkzeuge 
(z.B. Taschenmesser) und körperlicher 
Gewalt, z. B. durch Treten, Schulterstoss, 
Hochheben, Herausreissen, in ein Objekt 
zu gelangen.

Grundsicherheit, Gebäude ohne  
direkten Zugang im Erdgeschoss  
oder Wohnungen ab dem 1. Stock

2  
(mindestens 3 Minuten)

Der Einbrecher versucht zusätzlich, 
mithilfe einfacher Werkzeuge, Zutritt zu 
erlangen, wie z. B. Schraubendreher, 
Zange, Keil und bei Gitterelementen oder 
freiliegenden Bändern mit Hilfe kleiner 
Handsägen, in ein Objekt zu gelangen.

Standardsicherheit, Wohngebäude oder 
Wohnungen im Erdgeschoss mit norma
lem Risiko, Gewerbegebäude, öffentliche 
Gebäude

3  
(mindestens 5 Minuten)

Der Einbrecher versucht, mithilfe eines 
Kuhfusses, eines zusätzlichen Schrau
bendrehers sowie Handwerkzeugen, wie 
einem kleinen Hammer, Splinttreiber 
und einem mechanischen Bohrer, in ein 
Objekt zu gelangen.

Erhöhte Sicherheit, Wohngebäude mit 
erhöhtem Risiko, Gewerbegebäude, 
öffentliche Gebäude

4  
(mindestens 10 Minuten)

Der Einbrecher nutzt zusätzlich einen 
schweren Hammer, eine Axt, Stemm
eisen sowie einen tragbaren batterie
betriebenen Bohrer, um in ein Objekt zu 
gelangen.

Hohe Sicherheit, Gewerbegebäude, 
 öffentliche Gebäude

5  
(mindestens 15 Minuten)

Der Einbrecher nutzt zusätzlich Elektro
werkzeuge, z. B. Bohrer, Loch und 
Stichsäge und einen Winkelschleifer mit 
einer Scheibe von max. 125 mm Durch
messer für einen Einbruch.

Hohe Sicherheit, Gewerbe, öffentliche 
Objekte mit durchschnittlichem Risiko, 
Personenschutz

6  
(mindestens 20 Minuten)

Der Einbrecher nutzt zusätzlich 
Spalthämmer, leistungsstarke Elektro
werkzeuge, z. B. Bohrer, Loch und 
Stichsägen und einen Winkelschleifer 
mit einer Scheibe von max. 230 mm 
Durchmesser. 

Gewerbe, öffentliche Objekte mit hohem 
Risiko, Personenschutz, Hochsicher
heitsbereiche

Tabelle überarbeitet nach: Berner Fachhochschule, Widerstandsklassen: www.ahb.bfh.ch/einbruchhemmung

SichereS Wohnen

https://www.ahb.bfh.ch/fileadmin/content/Medien/Dokumente/Widerstandsklassen_Einbruch.pdf
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«Wir brauchen eine 
schweizweit einheitliche   
Aus- und Weiterbildung»

Herr Stauffer, werden polizeiliche 
 Sicherheitsberaterinnen und -berater 
kontinuierlich weitergebildet?
In jedem Polizeikorps der Schweiz ste
hen kriminalpolizeiliche Sicherheitsbe
raterinnen und berater im Einsatz. Die 
personellen Ressourcen sind allerdings 
oft unterschiedlich. In einigen Kantonen 
werden diese Beratertätigkeiten im 
Nebenamt oder durch eine Person, die 
für das gesamte Einsatzgebiet verant
wortlich zeichnet, ausgeführt. Anderer
seits bestehen Polizeikorps, in denen 
mehrere Sicherheitsfachpersonen in 
Beraterteams organisiert sind. Dieser 
Umstand ist denn auch in Bezug auf die 
Aus und Weiterbildung ein erheblicher 
Faktor. Schweizweit ist eine laufende 
und einheitliche Weiterbildung zur Zeit 
noch nicht erkennbar. Die Sicherheits
beraterinnen und berater erwerben 
das fachtechnische Wissen mehrheit
lich durch berufliche Erfahrungen und/
oder mittels «learning by doing». Einige 
absolvieren zertifizierte Ausbildungen 
zum Sicherheitsmanager. Das Bedürf
nis nach einer schweizweit einheitli
chen Aus und Weiterbildung ist aller
dings erkannt. Bereits 2016 soll beim 
Schweizerischen PolizeiInstitut (SPI) in 
Neuchâtel ein Pilotkurs angeboten 
werden, der sich allgemeinen Präven
tionsthemen und der Einbruchspräven
tion widmet.

Wie hoch ist der Ausbildungsgrad in  
der Privatwirtschaft im Vergleich zur 
Polizei?
Aufgrund von Erfahrungen und Rück
meldungen aus der Sicherheitsbranche 

darf man davon ausgehen, dass sich die 
Privatindustrie den Präventionsthemen 
vermehrt annimmt. Im Vergleich zur 
Polizei sind in der Privatwirtschaft 
Überlegungen hinsichtlich der Präven
tionsthemen jedoch eher produktebe
zogen. Die Polizei hingegen arbeitet 
aufgrund ihres Auftrags produkte neu
tral und kann ihr umfassendes  Wissen 
in den Beratungsgesprächen anwenden 
und auch auf Fragen be treffend Ver
halten und Verhütung bei Einbrüchen 
antworten. Seitens der  Privatwirtschaft 
und der Polizei sind Defizite in der 
Sprachregelung und der Zusammen
arbeit erkannt. Beidseitig besteht der 
Wunsch, eine Konsolidierung hinsicht
lich des Ausbildungsstandards zu er
wirken.

Warum lohnt es sich, die Ausbildung  
von Polizei und Privatwirtschaft zu 
 koordinieren?
Es geht primär darum, bei jedem Bera
tungsgespräch durch Polizei oder die 
Privatwirtschaft gleich vorzugehen: 
Eine umfassende Situationsanalyse ist 
Voraussetzung für die Empfehlung und 
Festlegung von baulichmechanischen, 
elektronischen und organisatorischen 
Sicherungsmassnahmen. Dazu müssen 
die Sichtweisen und Fachkompetenzen 
von Polizei und Privatwirtschaft zu
sammengeführt werden, Dies kann nur 
über den regelmässigen Austausch von 
Informationen zwischen Polizei und 
Privatwirtschaft geschehen. Wir ver
sprechen uns von dieser Vorgehens
weise, dass am Ende jeder Kunde und 
jede Kundin in Sicherheitsfragen gleich 
beraten wird, unabhängig davon, ob die 
Beratung durch die Polizei oder durch 
die Privatwirtschaft stattfindet.

Welche Ausbildungen sind im Rahmen 
des SWS geplant?
Unterarbeitsgruppen im Projekt SWS 
haben bereits Vorschläge zuhanden der 
SKPExpertenkommission formuliert. 
Es sollen modular aufgebaute Aus und 
Weiterbildungen angeboten werden, die 

Fragen an Markus Stauffer, Projektleiter  
 «Sicheres Wohnen Schweiz» (SWS)

SichereS Wohnen

Markus Stauffer hat seine Tätigkeit bei 
der SKP im Januar 2014 aufgenom
men und ist mit einer Anstellung von 
40% für das Projekt SWS verantwort
lich. SWS thematisiert ausschliesslich 

den Einbruchschutz aus polizeilicher 
und privatwirtschaftlicher Hinsicht. 

Markus Stauffer war von 1978 bis 2004 
bei der Stadtpolizei Bern in den Be
reichen Vermögens und  Gewaltdelikte 
sowie der Prävention tätig. Bei der 
Kantonspolizei Bern leitete er von 
2004 bis 2012 die Dienststelle der 
 kriminalpolizeilichen Sicherheitsbe
ratung und bis Ende 2013 die Ge
samtprävention im Kanton Bern. Er ist 
 unter 079 702 89 59 bzw. bei der SKP 
unter 031 320 29 50 oder ms@skppsc.ch 
erreichbar.

Markus Stauffer, Leiter «Sicheres Wohnen Schweiz» (SWS)
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SichereS Wohnen

Die offiziellen SKP-Tipps gegen einbruch

1. Türe zu!
Schliessen Sie Türen immer mit Schlüssel.

2. fenster zu!
Verschliessen Sie Fenster, Balkon und Terrassen
türen. Denken Sie daran: gekippte Fenster sind 
 offene Fenster.

3. Schätze schützen!
z. B. in einem Tresor oder in einem Bankschliess
fach.

4.  Augen auf!
Treffen Sie in Ihrem Quartier, Ihrer Nachbarschaft 
oder in Ihrem Haus eine unbekannte Person, die 
sich verdächtig verhält? Fällt Ihnen ein unbekanntes 
Fahr zeug auf, das durch Ihr Quartier fährt oder am 
Strassenrand geparkt ist? Hören Sie Geräusche, 
die auf einen Einbruch hinweisen (Fensterklirren, 
Bohren, Hämmern)? Informieren Sie sofort die 
 Polizei unter Tel. 117 – Tag und Nacht!

5. Licht an!
Lassen Sie Licht brennen, z. B. durch eine Zeit
schaltuhr gesteuert.

6. Alarm an!
Alarmanlagen können eine effektive Ergänzung zur 
mechanischen Einbruchssicherung sein. Lassen 
Sie sich von Experten beraten.

7. experten her!
Lassen Sie sich bei einer polizeilichen Beratungs
stelle kostenlos beraten, wie Sie mit einfachen 
 Mitteln das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren 
können.

Weitere Informationen, Tipps und Empfehlungen für ein sicheres Zuhause finden Sie unter 
www.gemeinsam gegeneinbruch.ch oder auf dem nächsten Polizeiposten.

für SWSMitglieder teils obligatorisch 
sind, teils freiwillig besucht werden 
können. Um die Sicherheitsfirmen über 
die Produktinformation hinaus auch im 
präventiven Bereich schulen zu können, 
spielt die Polizei bei dieser Ausbildung 
eine wichtige Rolle. In nachfolgender 
Grobübersicht sind die vorgesehenen 
Ausbildungen aufgeführt:

1. Basismodul (obligatorisch)
•	Mechanische	Sicherheit
•	 Elektronische	Sicherheit
•	 Organisatorische	Sicherheit
•	 Schnittstellen
•	 Polizeiliche	Massnahmen

2. Aufbaumodule (freiwillig) – Module 
können einzeln gewählt werden
1 Schutzkonzepte und Vernetzung
2 Baulichmechanische Sicherheit
3 Elektronische Sicherheit

3. Beratungsmodul (freiwillig) – bei 
Teilnahme erfolgt eine Schlussprüfung
•	 Absolvieren	aller	Aufbaumodule	als	

Voraussetzung
•	 Schlussprüfung	der	Aufbaumodule	 

1 bis 3

Ab wann werden die Ausbildungsmodule 
angeboten?
Im Laufe des Jahres 2016 soll der Ver
ein «Sicheres Wohnen Schweiz» (SWS) 
gegründet werden. Gleich danach sol
len die Ausbildungen angeboten wer
den. Das bedeutet, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt die detaillierten Inhalte und 
entsprechende Ausbildungspläne er
stellt werden müssen. Dabei gilt es, 
auch die Bestrebungen der SPIAus
bildungen hinsichtlich der kriminalpoli
zeilichen Sicherheitsberaterinnen und 
berater zu berücksichtigen, damit 
auch hier eine Konsolidierung der Prä
ventionsphilosophie erfolgt. Verant
wortlich für den Ausbildungsinhalt der 
Module wird SWS mit ihren Ausbil
dungsverantwortlichen sein. Referen
tinnen und Referenten zu den techni
schen, elektronischen und polizeilichen 
Themenbereichen rekrutieren sich aus 
der Privatwirtschaft und der Polizei.
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Sicheres Wohnen in europa

Ziel der Sicherheitspartnerschaft ist 
die konsequente Berücksichtigung der 
Aspekte der Kriminalprävention bei der 
Gestaltung von öffentlichen Räumen 
und bei der Wohnhausarchitektur. Da
mit sollen Impulse für die Verbesse

rung der Lebensqualität gegeben wer
den. Die Partnerschaft ermöglicht zu
dem, bei städtebaulichen Planungen 
und Gemeindeentwicklungen ein früh
zeitiges und vernetztes Handeln aller 
verantwortlichen Akteure zu erreichen. 
Kriminalitätsreduzierende Faktoren 
können somit schon in der Planungs
phase berücksichtig werden.

Mit der Unterzeichnung der «Vereinba
rung über mehr städtebauliche Sicher
heit und Kriminalprävention beim Pla
nen und Sanieren von Wohnquartieren» 
haben sich Verbände und Institutionen, 
die im weitesten Sinne das Planen und 
Bauen beeinflussen können, zusammen
geschlossen. Sie haben sich verpflich
tet, in ihrem Tätigkeitsfeld dazu beizu
tragen, die Sicherheit im Wohnumfeld 
und im öffentlichen Raum zu erhöhen 
und so langfristig an der Verbesserung 
der Lebensqualität der Bürgerinnen und 
Bürger mitzuwirken.

Das «Niedersächsische Qualitäts
siegel für sicheres Wohnen» ist von  
der Sicherheitspartnerschaft entwickelt 
worden, und zeichnet Wohnanlagen und 
Wohngebiete aus, die über nachweis

liche Qualitäten in drei Schutzdimen
sionen verfügen und dadurch sicheres 
Wohnen ermöglichen. Welche Qualitä
ten je Schutzdimension zu beachten 
sind, bilden Kriterien ab – das sind 
Merkmale, die von grosser Bedeutung 
für das Erreichen des angestrebten 
Schutzes sind (diese leiten sich aus den 
CEPTDKriterien ab):

1. Schutz durch städtebauliche, archi tek
tonische Gestaltung und technische 
Ausstattung (Zugangsbedingungen 
und technische Sicherung, Beleuch
tung, Orientierung und Sichtbarkeit, 
sichere  Abstell möglich kei ten, räum
liche An und Zuordnung, infrastruk
turelle Anbindung)

2. Schutz durch Management: Verstärk
tes Engagement bei der Bewirtschaf
tung von Immobilien aufgrund von 
 Eigentum, Vermietung und Verwal
tung (Regelwerk der Vermietung bzw. 
Nutzung von Immobilien, Förderung 
der Hausgemeinschaft, Sauberkeit 
und Instandhaltung, Kooperation mit 
anderen Institutionen)

1 Die Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in Niedersachsen trägt verstärkt dazu bei, die städtebauliche Kriminalprävention zu berücksichtigen. Sie zielt 
darauf ab, bei städtebaulichen Planungen und Gemeindeentwicklungen ein frühzeitiges und vernetztes Handeln aller verantwortlichen Akteurinnen und 
Akteure zu erreichen. Kriminalitätreduzierende Faktoren können damit bereits in der Planungsphase angemessen berücksichtigt werden, um dadurch die 
Lebensqualität und Attraktivität der niedersächsischen Städte und Gemeinden zu steigern.

SichereS Wohnen

Die Sicherheitspartnerschaft im Städtebau im 
deutschen Bundesland niedersachsen1

Das «Niedersächsische Qualitätssiegel für sicheres Wohnen» erhielten 2015 das Studentenwohnheim «Am Papehof 10» in Hannover …
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SichereS Wohnen

Das niederländische Polizeilabel «Siche
res Wohnen» (Politiekeurmerk Veilig 
Wonen) ist ein Standard für die Ent
wicklung und den Bau neuer Gebäude 
und Quartiere. Das Programm startete 
im Jahr 1989 und basiert auf dem 
 britischen  Einbruchspräventionsprojekt 
«Secured by Design» (SBD). Das nieder
ländische Programm konzentriert sich 
vor allem auf die Stadtplanung und die 
Stadtgestaltung, berücksichtigt dabei 
Täterstrategien und geht flexibel mit 
spezifischen Anforderungen bei Gebäu
den oder in Quartieren um.

Ziel des Programms ist die Reduk
tion der Kriminalität (vor allem Einbruch, 
Diebstahl, Vandalismus und Ruhestö
rung), aber auch die Reduktion der 
Angst vor kriminellen Vorkommnissen 
durch Verbesserung des Zusammen
lebens, durch städtebauliche Massnah
men und Massnahmen an Gebäuden.

Seit 1998 gilt das Programm als 
niederländischer Standard bei der Ent

wicklung und dem Bau neuer Gebäude. 
Der Standard hat die Verbrechensrate 
durch die konsequente Anwendung der 
CPTEDRegeln (CEPTD = Crime Pre
ven tion Through Environmental Design) 
markant reduzieren können. Besonders 
Wirkung zeigen auch die Sicherungs
massnahmen, die bei Neu und Um
bauten umgesetzt werden. Dadurch er
höht sich die Sicherheit vor Einbrüchen. 
Evaluationen haben er geben, dass sich 
das Einbruchsrisiko bei neuen  Gebäuden 
um 95%, bei Umbauten um 80% redu
ziert hat.

Weitere Informationen:  
www.politiekeurmerk.nl

Quelle: Armando Jongejan und Tobias 
 Woldendorp, A Successful CPTED Approach: 
The Dutch Police Label Secure Housing,  
http://www.veiligontwerpbeheer.nl/
publicaties/asuccessfulcptedapproach 
the dutch2018policelabelsecure
housing2019/view

Weitere Informationen zum CEPTDKonzept: 
www.cpted.net

Sicheres Wohnen in den niederlanden – mit 
einem Sicherheitslabel gegen einbruch

3. Schutz durch  Nutzungsverantwortung 
(Beteiligung und Aktivierung der Be
wohnerschaft, Übernahme von Ver
antwortung in der Nachbarschaft, 
Belebung des Quartiers)

Das Qualitätssiegel für sicheres Woh
nen soll diesen Prozess verstärken. 
Ausgezeichnet werden Wohnobjekte in 
Städten und Gemeinden, die eine hohe 
Lebensqualität aufweisen und aktiv an 
einem positiven sozialen Umfeld arbei
ten. Für die Vergabe des Qualitätssie
gels für sicheres Wohnen werden nebst 
technischen, objektiven Sicherheitsvor
kehrungen auch Aspekte einbezogen, 
welche die subjektive, gefühlte Sicher
heitslage betreffen. Dabei handelt es 
sich z.B. um die Förderung von funktio
nierenden Nachbarschaften, die Ge
staltung und Sauberkeit von Innen und 
Aussenanlagen und das Einbinden und 
die Erreichbarkeit von Versorgungs
einrichtungen und Nahverkehrsmitteln. 
Die Einführung des Qualitätssiegels für 
sicheres Wohnen soll dazu dienen, die 
guten Wohnqualitäten in  Niedersachsen 
deutlich sichtbar zu machen.

Weitere Informationen:  
www.sipaniedersachsen.de 

Durch das niederländische Polizeilabel «Sicheres Wohnen» konnte das Einbruchsrisiko 
deutlich reduziert werden.

… und der geförderte Wohnungsbau 50+ 
in der Gemeinde Sibbesse. Seit 2011 
 wurden 27 Wohnhäuser mit dem Quali
täts siegel ausgezeichnet.
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http://www.cpted.net/
http://www.sipa-niedersachsen.de/
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Polizeiliche Kriminalstatistik 
2014: Diebstahl

Unter Art. 139 StGB «Diebstahl» wer
den auch «Einbruch und Einschleich
diebstahl» erfasst. Nebst der Unter
scheidung zwischen «Einbruchs» und 
«Einschleichdiebstahl» wird auch nach 
aufgeklärten und unaufgeklärten  Fällen 
unterschieden. Weiter wird zwischen 
versuchten und vollendeten Fällen von 
Einbruch bzw. Einschleichdiebstahl un
ter schieden. Grundsätzlich ist die Auf 
klärungsrate bei diesen beiden Delikten 
sehr gering.

Im Jahr 2014 wurden in der Schweiz 
52 338 Einbrüche verzeichnet, davon 
17 119 versuchte und 35 219 vollendete 
Einbrüche. Über 11 000 Male schlichen 
sich Einbrecher ein, bei lediglich knapp 
550 Fällen blieb es beim Versuch. Die 
Zahlen aus dem Jahr 2014 bewegen 
sich auf einem ähnlichen Niveau wie im 
Jahr zuvor (2013).

Da die Zahlen für die PKS seit dem Jahr 
2009 nach einem neuen System erfasst 
werden, ist erst ein SechsJahresVer
gleich möglich. Die Daten aus der PKS 
lassen folgende Schlussfolgerungen zu:
•	 Alle	10	Minuten	kommt	(kam)	es	in	

der Schweiz zu einem Einbruchdieb
stahl.
•	 Alle	46	Minuten	gelingt	es	Tätern,	

sich ohne Sachschaden zu verur
sachen, einzuschleichen.
•	 30%	der	verzeichneten	Einbruchs

diebstähle konnten nicht vollendet 
werden, weil die Sicherheitsvorkeh
rungen ein Eindringen verhindert 
 haben oder der Täter bzw. die Täterin 
gestört wurde.
•	 Die	Aufklärungsrate	ist	gering,	sicher	

auch deshalb, weil es sich bei vielen 
Tatpersonen um Kriminaltouristen 
handelt.

Einbruch – was nun?
 Wie Sie die Folgen eines Einbruchs besser bewältigen können

Ihre Polizei und die Schweizerische 
Kriminalprävention (SKP) – eine 
interkantonale Fachstelle der 
 Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD)

Riegel vor!
7 Tipps, wie Sie Ihr Heim gegen Einbrecher schützen sollten

Ihre Polizei und die Schweizerische 
Kriminalprävention (SKP) – eine 
interkantonale Fachstelle der 
 Konferenz der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD)

Im Faltblatt «Einbruch – was 
nun?»  finden Personen, die Opfer 
eines Einbruchs geworden sind, 
 Informationen zum Vor gehen der 
Polizei  sowie fünf praktische 
Tipps, die dabei helfen, die Folgen 
des Einbruchs gut zu bewältigen.

Faltblatt, A5, 8 Seiten, 2015

Die Broschüre «Riegel vor!» 
liefert sieben konkrete Tipps, wie 
man Wohnungen und Häuser 
gegen Einbrecher schützt, sowie 
Kontaktadressen der kantonalen 
und städtischen Polizeikorps.

Broschüre, A5, 20 Seiten, 2014

SKP-BroSchüren

einbruchdiebstahl 

 vollendet, unaufgeklärt
 vollendet, aufgeklärt
 versucht, unaufgeklärt
 versucht, aufgeklärt

einschleichdiebstahl

 vollendet, unaufgeklärt
 vollendet, aufgeklärt
 versucht, unaufgeklärt
 versucht, aufgeklärt
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Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Bundesamt für Statistik (BFS)
www.bfs.admin.ch ➔ Themen ➔ 19  Kriminalität, Strafrecht ➔ Publikationen ➔ Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS)
STATTAB – die interaktive Datenbank des BFS: www.bfs.admin.ch ➔ Infothek ➔ Online Daten
recherche 
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. Januar 2015):
www.admin.ch ➔ Bundesrecht ➔ Systematische Rechtssammlung ➔ Landesrecht ➔ 3 Straf
recht – Strafrechtspflege – Strafvollzug ➔ 31 Bürgerliches Strafrecht ➔ 311.0 Schweizerisches 
Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/22/publ.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/onlinedb/stattab.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html
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Zürich: einbruchsprävention 
mit Polizei-App 

Seit 60 Jahren gibt die Stadtpolizei Zürich 
Tipps, wie man sich vor Einbrüchen bes
ser schützen kann. Rund 300 Beratungs
gespräche werden pro Jahr kostenlos in 
Stadtzürcher Haushalten durchgeführt. 
Am Schluss eines Gesprächs hielten die 
Interessierten bis vor einiger Zeit meist 
einen Stapel Broschüren mit allgemeinen 
Hinweisen in den Händen.

individueller Sicherheitsplan 
statt Broschürenflut
Dank eines neu entwickelten Computer
programms können die Berater vor Ort 
nun gemeinsam mit den Kunden auf 
 einem Tablet einen massgeschneider
ten Sicherheitsplan zusammenstellen. 
Der Kundenkreis besteht aus Ein bruchs
 opfern, Hausbesitzern sowie Archi tek
ten.

Die Beratenden sehen sich zusam
men mit der Kundschaft die neural

gischen Stellen im Haushalt an, foto
grafieren diese und die App erarbeitet 
 einen massgeschneiderten Sicherheits
bericht. Den Plan erhält der Interes
sierte per EMail.

Der individualisierte Plan motiviert 
die Ratsuchenden deutlich stärker, Mass
nahmen zu ergreifen. 

Mittlerweile haben die zwei Berater 
der Stadtpolizei Zürich rund 150 Ge
spräche, unterstützt mit dem Tablet, 
durchgeführt. Gegen zwei Drittel der 
Ratsuchenden haben den Einbruchs
schutz daraufhin verbessert. Vor Ein
führung der App betrug die Erfolgs
quote rund ein Drittel. Im Einsatz 
 stehen momentan fünf Tablets: je zwei 
sind bei der Stadtpolizei Zürich und der 
Kantonspolizei Zürich im Einsatz, eines 
im Kanton Graubünden.

Entwickelt wurde die App während 
rund dreier Jahre von der Stadtpolizei 

Zürich in Zusammenarbeit mit dem 
 In  stitut für Informatik der Universität 
Zürich (Ifi). 

Aufgrund des wachsenden Interes
ses von anderen Polizeikorps – auch 
aus dem Asland – wurde das Projekt 
nun ins Programm «Harmonisierung 
Polizeiinformatik Schweiz» (HPI) aufge
nommen.

Herr Nägeli, was ist das Ziel dieses 
 Projektes?
Die meisten grösseren Polizeikorps, 
unter anderem auch die Kantonspolizei 
Zürich und die Stadtpolizei Zürich, bie
ten Beratungen rund um Einbruch
schutz an. Im Rahmen dieser Bera
tungsgespräche werden Zugänge zu 
Gebäuden/Wohnungen (Türen/Fenster) 
analysiert und Empfehlungen für bes
seren Schutz abgegeben.

Im Frühling 2012 wurde unter dem 
Titel eZuerich Datapurse die Zusam
menarbeit der Stadt Zürich (Kriminal
prävention der Stadtpolizei Zürich) mit 
dem IfI (Institut für Informatik) der Uni
versität Zürich gestartet. Im Rahmen 
einer Designstudie wurde ein beratungs
unterstützendes Informationssystem, 
ba sierend auf einer MSWindows Tablet 
Applikation, entwickelt. In einem inter
aktiven Vorgehen in Workshops und 
Gesprächen zwischen Forsche rinnen 
und Forschern der Universität Zürich 
und Expertinnen und Experten der 
Stadtpolizei Zürich wurde das  Design 
des Systems bestimmt.

Im Juni und August 2014 wurden 
zusätzlich zu den Beratern von Kanton 
und Stadt Zürich, acht weitere Berater 

Eine neue App unterstützt Stadt und Kantons
polizei Zürich seit einiger Zeit bei Beratungs
gesprächen zur Einbruchsprävention. 

neueS AuS Den KAnTonALen PoLiZeiKorPS

Rolf Nägeli, Chef Kommissariat Präven tion 
und Kommunikation, Stadtpolizei  Zürich
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Prof. Gerhard Schwabe, Institut für Informatik (IfI), Universität Zürich, stellt die neue 
App am Medienanlass vom Februar 2015 vor.
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aus den Kantonen Glarus, Schwyz, 
 Luzern, Aargau, St. Gallen und Grau
bünden an jeweils zwei Tagen mit dem 
System vertraut gemacht. Basierend 
auf der vorliegenden Studienlösung 
wird nun eine professionelle Lösung 
entwickelt.

Wie ist der aktuelle Stand des Projekts?
Aktuell stehen wir in der Phase, in der 
die Ausschreibung nach WTO GATT 
 erfolgt und abgeschlossen ist. Die 
 ausführende Softwarefirma wurde be
stimmt – es ist die deutsche Firma 
«eWerk» – und die ersten Kickoff 
Sitzungen haben stattgefunden. Ziel ist 
es nun, dass die endgültige App im 
Herbst 2016 zur Verfügung steht. Zu 
diesem Zweck musste ein Verein ge
gründet werden. Der Verein heisst «HPI 
App EP» und hat die beiden CoPräsi
denten Rolf Nägeli und Reinhart Brun
ner. Weitere Mitglieder sind Ferdinand 
Feusi, Kantonspolizei Graubünden; 
PierreOlivier Gaudard, Police Canto
nale Vaudoise; Markus Röösli und Jörg 
Müller, Kantonspolizei Zürich; sowie 
Daniel Hänni und Stefan Niederbacher, 
Stadtpolizei Zürich.

Wie ist das Projekt abgestützt und von 
wem wird es unterstützt?
Aktuell haben sich die Kantonspolizei 
Zürich, die Stadtpolizei Zürich, die Kan
tonspolizei Waadt und die Kantonspoli
zei Graubünden finanziell am Projekt 
beteiligt. Es gilt der Verteilschlüssel 
HPI (Ständige Wohnbevölkerung). Bei 
den Kosten wird mit CHF 130 000.– ein
malig und jährlich wiederkehrend mit 
CHF 40 000.– gerechnet.

Wurden die Polizeikorps bereits über 
dieses Projekt informiert?
Die verschiedenen Polizeikorps wur
den anlässlich der SKPTagung vom 
20.11.2014 in Emmetten orientiert. Vor
gängig wurden die Kommandanten 
 anlässlich einer KKPKSSitzung von 
mir orientiert.

Die Fragen stellte Martin Boess 
Direktor SKP

Aargau: Precobs – Predictive 
Policing jetzt im einsatz

Das System löst einen Alarm aus, wenn 
sich aufgrund der umfangreichen Da
tensammlung der Beginn einer Ein
bruchsserie abzeichnet. Diese Alarme 
veröffentlicht die Kantonspolizei Aargau 
in ausgewählten Fällen über eine Me
dienmitteilung und eine PushNach
richt unserer App. Ziel ist es, Einbrüche 
zu verhindern, bevor es überhaupt dazu 
kommen kann. Die Bevölkerung in der 
betroffenen Gemeinde wird aufgefor
dert, vermehrt wachsam zu sein und 
verdächtige Personen oder Fahrzeuge 
dem Polizeinotruf zu melden. Es gilt 
nicht Panik zu machen. Die Bevölke
rung soll aber wissen, dass Einbrüche 
nicht immer nur anderen passieren, 
sondern auch an der eigenen Haustüre. 

Bis jetzt haben wir aus der Bevölkerung 
durchaus positive Rückmeldungen er
halten.

Seit 1. Oktober 2015 ist Precobs 
nach einem 12monatigen Pilotversuch 
im Dauerbetrieb. In der Schweiz arbei
ten auch die Stadtpolizei Zürich sowie 
die Polizei BaselLandschaft mit die sem 
System. Predictive Policing ist aber 
Thema bei den meisten Polizeiorga ni
sationen. Precobs hat erst begonnen, 
aber die Entwicklung geht weiter und 
ist sehr dynamisch.

Barbara Breitschmid
Kantonspolizei Aargau, Dienst Medien & PR

Weitere Informationen unter:  
https://www.ag.ch/de/dvi/kantonspolizei/
kantonspolizei.jsp

So sieht eine PrecobsKarte aus: Beispiel Wettingen AG.

Precobs generiert unter Verwendung aktuellster 
Deliktdaten Prognosen, die von der Polizei für 
operative und präventive Zwecke verwendet 
werden können. 

neueS AuS Den KAnTonALen PoLiZeiKorPS
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Zuhause im unglück

Spätestens seit der Offizialisierung vie
ler Deliktsformen im häuslichen bzw. 
partnerschaftlichen Bereich bestehen 
in den meisten Kantonen gut ausgebau
te und spezialisierte Beratungs und 
Unterstützungsangebote. Die Polizei
korps haben sich mit diesen regional 
gut vernetzt und dementsprechend sind 
Flyer, Broschüren, Leporellos etc. für 
Ratsuchende und Betroffene in den 
Kantonen bereits vorhanden. Die SKP 
versteht ihre neue Broschüre als Er
gänzung zu diesen Produkten.

Das Zuhause, das eigene Heim: 
 eigentlich der Ort, an dem man sich mit 
seiner Familie, seinen Liebsten in Sicher
heit fühlen sollte. Doch leider finden wir 
sie auch dort nicht immer: Wenn in den 
eigenen vier Wänden, zwischen Men
schen, die sich eigentlich nahe stehen, 
Konflikte vorherrschen und mit Gewalt 
ausgetragen werden, dann ist keine 
Geborgenheit mehr möglich. Die Be
zeichnung für solche Lebenssituationen 
ist «Häusliche Gewalt». Dabei ist die 

Konfliktlösung keine Privatsache mehr, 
vor allem dann nicht, wenn Kinder be
teiligt sind.

Häusliche Gewalt wird vom Gesetz
geber und somit von der Strafverfol
gung nicht toleriert. In der Polizeiarbeit 
gilt dank der verbesserten Rechtslage 
heute der Grundsatz: «Ermitteln statt 
Vermitteln!». Auch die Prävention ist 
von grosser Bedeutung, denn jeder 
Fall, der nicht eskaliert, verhindert viel 
menschliches Leid. In dieser Broschüre 
finden Sie alle wichtigen Informationen 
zum Thema häusliche Gewalt, zur aktu
ellen Gesetzeslage, zu den polizeilichen 
Möglichkeiten und zu Hilfsangeboten 
sowie Verhaltenstipps für Betroffene.

Die neue Broschüre «Zuhause im Unglück: Warum 
häusliche Gewalt keine Privatsache ist» ersetzt die 
bekannte, bereits 10jährige «Stopp! Häusliche 
Gewalt»Broschüre der SKP. 

Zuhause im Unglück 
Warum häusliche Gewalt keine Privatsache ist 

Ihre Polizei und die Schweizerische 
Kriminalprävention (SKP) – eine 
interkantonale Fachstelle der 
 Konferenz der Kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD)

Die Broschüre «Zuhause im 
 Unglück. Warum häusliche 
 Gewalt keine Privatsache ist» ist 
bei jedem Polizeiposten in der 
Schweiz erhältlich. Die Broschüre 
ist in Deutsch, Französisch und 
Italienisch erschienen und  
kann auch als PDFDatei unter  
www.skppsc.ch heruntergeladen 
werden.

Schweizerische Kriminal
prävention SKP, Oktober 2015, 
1. Auflage

Aktualisierung der SKP-Webseite –  
www.skppsc.ch
Für den ersten nationalen Tag des Ein
bruchschutzes vom 26. Oktober 2015 hat 
die SKP die Informationen zum Einbruch
schutz vollständig überarbeitet. Nach 
rund fünf Jahren im gleichen  Design war 
es dringend notwendig, die kriminal
präventiven Informationen für die Bevöl
kerung zu aktualisieren. Da Webseiten 

bedeutend häufiger auf Smartphones 
oder Tablets aufgerufen werden, ist es 
wichtig, auch die SKPWebseite in einem 
mobilgerätetauglichen Format anzubie
ten. Zudem werden alle Informationen 
neu auf  einer einzigen Seite, im soge
nannten One PageDesign, dargestellt. 
Dadurch wird auch die bestehende, etwas 

verschachtelte Menuführung vereinfacht. 
Als nächstes Thema wird «Häusliche Ge
walt» neu online gestellt. Es ist geplant, 
alle anderen SKP Themen bis Ende 
2016 zu aktualisieren. Wichtige Neuig
keiten und Warnungen werden jedoch 
auch  weiterhin in unserem Newsblog 
unter http://news.skp psc.ch pub li ziert. 

http://skppsc.ch/10/de/3gewalt/520_kampagne_stopp_haeusliche_gewalt.php
http://news.skppsc.ch/de/
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Jugendgewalt in der polizeilichen 
 Kriminalstatistik 2009–2014
Die neue Ausgabe der BFSPublikation 
«Aktuell / Jugendgewalt in der polizeili
chen Kriminalstatistik 2009–2014» gibt 
einen Überblick über die polizeilich 
 registrierte Jugendgewalt der vergan
genen sechs Jahre. 

Sie informiert unter anderem über 
die Entwicklung der Anzahl der jugend
lichen Beschuldigten nach Geschlecht 
und Staatszugehörigkeit, über die häu
figsten Gewaltstraftatbestände, die An
zahl begangener Gewaltstraftaten pro 
beschuldigter Person und die Tatzeit. 

BFS Aktuell, Neuchâtel 2015, 4 Sei
ten, www.bfs.admin.ch ➔ Themen ➔ 
19  Kriminalität, Strafrecht ➔ Publika
tionen ➔ Jugendgewalt in der polizeili
chen Kriminalstatistik: 2009–2014

fortbildungseinheit «Jugendsach-
bearbeiter»
2016 wird bereits zum vierten Mal die 
von der KKPKSArbeitsgruppe «Jugend
sachbearbeiter» in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizerischen PolizeiIn
stitut (SPI) und der SKP erarbeitete 
«Fortbildung für Jugendsachbearbeiter 
der Polizei» durchgeführt. Der Kurs 
findet in drei Modulen zu je drei Tagen 
statt. 

Das Modul 1 widmet sich den 
Grundlagen der Arbeit mit Jugend
lichen, das Modul 2 der Präventions
arbeit und das Modul 3 der Ermittlung. 
Die Teilnehmenden müssen zudem eine 

Vertiefungsarbeit im Umfang von ca. 
20  Seiten schreiben und bei einem 
 Experten verteidigen. Die Wissensver
mittlung findet in Form von Referaten 
statt. In Gruppenarbeiten können die 
Teilnehmenden ihr Wissen an prak
tischen Fallbeispielen anwenden und 
reflektieren. 

Die Kursausschreibung ist auf der 
SPIWebseite aufgeschaltet: www.in sti
tutpolice.ch ➔ Kurskalender ➔ Polizei
liche Jugendsachbearbeiter, Fortbildung 
Mod I – III

SPi-Ausbildung Polizei prävention
Das Bedürfnis nach einer schweizweit 
einheitlichen Aus und Weiterbildung 
zum Polizeipräventionsfachmann bzw. 
zur Polizeipräventionsfachfrau ist un
bestritten – so das Fazit einer Gruppe 
von Polizeioffizieren und Polizeipräven
tionsfachleuten nach diversen Vorge
sprächen. 

Den Ausschlag dazu hatte die ent
sprechende Informationstagung der 
SKP gegeben: Dort wurde festgestellt, 
dass es trotz des grossen Bedürfnisses 
seit Jahren noch immer kein Angebot 
für eine harmonisierte Ausbildung im 
Bereich der Polizeiprävention gibt. Die 
entsprechenden Fachleute aller Korps 
sind zwar nach Kräften bemüht, das 
Optimum zu erreichen, die Herange
hensweise und das theoretische Rüst
zeug unterscheiden sich jedoch von 
Kanton zu Kanton erheblich, was die 
Arbeit nicht gerade erleichtert. 

Ab Herbst 2016 wird nun ein modular 
aufgebauter Pilotkurs angeboten. Wäh
rend einer Woche werden neben all ge
meinen Grundlagen auch Problem er fas
sung, mögliche Präventionsinstru men
te, Projektmanagement und die immer 
wichtiger werdende Evaluation behan
delt. Die Detailplanung ist bereits weit 
fortgeschritten; die Ausschreibung er
folgt via Rolf Nägeli, Chef des Kommis
sariats Prävention und Kommunikation, 
Stadtpolizei Zürich, auf der Webseite 
des Schweizerischen PolizeiInstituts. 
www.institutpolice.ch 

Veranstaltungshinweis, April 2016
neuntes Zürcher Präventionsforum 
identitätsdiebstahl in der digitalen 
Welt – die Gefahr des Missbrauchs 
persönlicher Daten und Prävention
Dienstag, 5. 4. 2016, Technopark Zürich 
Tagungsleitung: Oblt Rolf Nägeli, Chef 
des Kommissariats Prävention und 
Kom munikation, Stadtpolizei Zürich; 
Prof. Dr. Christian Schwarzenegger, 
Professor für Strafrecht, Strafprozess
recht und Kriminologie an der Universi
tät Zürich

Ziel der Tagung ist es, Präventions
exper tinnen und experten und Interes
sierte aus den Bereichen Polizei, Justiz, 
Stadtverwaltung, Sicherheit, Soziales, 
Forschung und Politik zusammenzubrin
gen und dabei die Gefahren des Identi
tätsdiebstahls und erfolgreiche kriminal
präventive Praktiken zu diskutieren. 
www.eiz.uzh.ch 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/22/publ.html
http://ausbildung.institut-police.ch/Search-Index/Detail?event=39671
http://www.institut-police.ch/de/
http://www.eiz.uzh.ch/
http://skppsc.ch/



